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Kleine Anfrage
des Abg. Emil Sänze AfD

und

Antwort
des Ministeriums für Finanzen

Perspektiven des Bauvorhabens Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Rottweil im Januar 2026 – Aktualisierung des Sachstandes 
gegenüber Drucksache 17/4448

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wann wird die neue JVA in Rottweil für den Justizvollzug zur Verfügung stehen 
(voraussichtliches Datum der Inbetriebnahme)?

2.	�Welche Daten (gefragt ist nach einem „Fahrplan“ in Stichtagen bzw. Monaten 
und Jahren, einschließlich des aktuellen Sachstandes) sind Stand Januar 2026 
für welche jeweiligen Planungs- und Ausführungsschritte bis zum voraussichtli-
chen Datum der Inbetriebnahme der JVA Rottweil vorgesehen respektive haben 
bereits stattgefunden?

3.	�Welche Gesamtbaukosten (unter Berücksichtigung einer im Schwarzwälder Bo-
ten [SchwaBo] vom 14. Januar 2026 genannten „Risikovorsorge von 97 Mil-
lionen Euro“) veranschlagt sie im Januar 2026 für die JVA Rottweil „bis zur 
Bezugsfertigkeit“ (mit der Bitte um Aufstellung: a) der Kosten für die einzelnen 
Planungs- und Bauphasen, b) unter gesonderter Ausweisung der anteiligen Kos-
ten für die Erfüllung des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes 
Baden-Württemberg [KlimaG BW] sowie in einer Darstellung, die Vergleich-
barkeit mit ihren Antworten zu den Kleinen Anfragen Drucksache 17/4448, 
Drucksache 16/9971 und zum Antrag Drucksache 17/194 ermöglicht)?

4.	�Worin besteht eine von der Sprecherin des Finanzministeriums gegenüber der 
Presse (siehe Berichterstattung des SchwaBo vom 14. Januar 2026) als Verzöge-
rungsgrund geltend gemachte, möglicherweise neu eingetretene und möglicher-
weise zusätzliche Komplexität des JVA-Bauvorhabens gegenüber dem Sach-
stand vom April 2023 (Zitat SchwaBo: „Nach aktueller Einschätzung müsse [...] 
„von einer Verzögerung von rund 18 Monaten ausgegangen werden“, so eine 
Sprecherin des Finanzministeriums [...] der Terminplan [sei] „sehr komplex, mit 
vielen terminlichen Abhängigkeiten der unterschiedlichen Gewerke und Ein-
zelgebäude untereinander […].“), welche in ihrer Antwort auf Kleine Anfrage 
Drucksache 17/4448 noch keine Erwähnung fand?
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5.	�Welche konkreten Tatbestände/Versäumnisse/Mängel begründeten die „Unzu-
friedenheit“ des Finanzministeriums respektive des Landesbetriebes Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg mit den Leistungen des beauftragten Architek-
turbüros, die zur Kündigung des Vertrages Mitte 2024 führte und damit (Zitat 
SchwaBo) den „zweite(n) Architekten-Rauswurf“ begründeten?

6.	�Aus welchen Gründen (möglicherweise bau- oder umweltrechtliche Auflagen, 
möglicherweise Änderungen der Ausstattung) sowie mit welchen möglicher-
weise daraus folgenden möglichen finanziellen Auswirkungen wird die im Janu-
ar 2026 vorgesehene Bauausführung der neuen JVA Rottweil gegenüber der bis 
Mitte 2024 (Zeitpunkt des, Zitat SchwaBo „zweite(n) Architekten-Rauswurfs“) 
gültigen Planung Veränderungen erfahren?

7.	�Sind (vergleiche ihre Antwort 6 auf Kleine Anfrage Drucksache 17/4448) 
Rechtsstreitigkeiten von Landesstellen mit den 2021 respektive 2024 jeweils 
gekündigten Architekturbüros anhängig oder wurden bereits abgeschlossen (be-
jahendenfalls: mit welchem Streitwert respektive welchen „im Raum stehenden 
oder eingetretenen“ finanziellen Folgen für Landesstellen)?

8.	�Aus welchen Gründen haben nicht, zumal es sich um eine landeeigene Anlage 
handeln wird, Landesstellen selbst den Bau der JVA mit eigenen Kräften geplant 
respektive beaufsichtigt?

5.3.2026

Sänze AfD

B e g r ü n d u n g

Am 14. Januar 2026 schreibt der Schwarzwälder Bote (SchwaBo) unter der Schlag-
zeile „Paukenschlag: JVA-Bau verzögert sich massiv.“, Zitat SchwaBo „(…) Zur 
Frage nach den Gründen für diese immense Verzögerung sagt die Sprecherin (des 
Finanzministeriums – der Fragesteller): „Das beauftragte Architekturbüro hat nach 
einer zufriedenstellenden Entwurfsplanung die weitere Planungsbearbeitung und 
Vorbereitung des Bauablaufs sowie die Bauleitung nicht in dem Umfang erbracht, 
der für eine Baumaßnahme von solcher Komplexität und Größe erforderlich ist. 
Dem Architekturbüro wurde Mitte 2024 gekündigt. Die Defizite werden nach wie 
vor aufgearbeitet.“ Damit wird der bereits zweite Architekten-Rauswurf bekannt. 
Denn schon 2021, vor dem Baustart, hatte sich das Finanzministerium „wegen 
inhaltlicher Differenzen und zeitlicher Verzögerungen vom damaligen Architekten 
und Sieger des (…) Wettbewerbs getrennt. (…). Wie die Sprecherin (…) weiter 
erklärt, sei der „Terminplan sehr komplex, mit vielen terminlichen Abhängig-
keiten der unterschiedlichen Gewerke (…). „Wir bauen hier eine kleine Stadt.“ 
(Zitat Ende). In dem SchwaBo-Artikel wird ferner ein „Kostenrahmen von 280 
Millionen Euro Gesamtbaukosten“ und für den Bau nach aktuellem Stand eine 
zusätzliche „Risikovorsorge von 97 Millionen Euro“ genannt – es interessiert die 
Kostenentwicklung einer ursprünglich mit 120 Millionen Euro veranschlagten 
JVA-Baumaßnahme sowie die Gründe hierfür. Es interessieren die Gründe für die 
Kündigung des mittlerweile zweiten, mit dem JVA-Bau befassten Architekturbü-
ros Mitte 2024 (die der Öffentlichkeit im Januar 2026 bekannt gemacht wird). Es 
interessieren die Gründe für die in der Presse angekündigte weitere Bauverzöge-
rung von 18 Monaten, die letztendlichen Kosten der Baumaßnahme, sowie mögli-
che Rechtsstreitigkeiten und deren Folgen, die aus der Kündigung der beauftragten 
Architekturbüros möglicherweise hervorgehen. Es interessieren mögliche Kosten-
steigerungen infolge der neuerlichen Bauverzögerung.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 26. März 2026 Nr. FM4-33-52/23/266 beantwortet das Mi-
nisterium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz und für 
Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Wann wird die neue JVA in Rottweil für den Justizvollzug zur Verfügung stehen 
(voraussichtliches Datum der Inbetriebnahme)?

2.	�Welche Daten (gefragt ist nach einem „Fahrplan“ in Stichtagen bzw. Monaten 
und Jahren, einschließlich des aktuellen Sachstandes) sind Stand Januar 2026 
für welche jeweiligen Planungs- und Ausführungsschritte bis zum voraussichtli-
chen Datum der Inbetriebnahme der JVA Rottweil vorgesehen respektive haben 
bereits stattgefunden?

Zu 1. und 2.:

Gegenüber der Drucksache 17/10081 haben sich keine Veränderungen im Zeitplan 
ergeben. 

3.	�Welche Gesamtbaukosten (unter Berücksichtigung einer im Schwarzwälder Bo-
ten [SchwaBo] vom 14. Januar 2026 genannten „Risikovorsorge von 97 Mil-
lionen Euro“) veranschlagt sie im Januar 2026 für die JVA Rottweil „bis zur 
Bezugsfertigkeit“ (mit der Bitte um Aufstellung: a) der Kosten für die einzel-
nen Planungs- und Bauphasen, b) unter gesonderter Ausweisung der anteiligen 
Kosten für die Erfüllung des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes 
Baden-Württemberg [KlimaG BW] sowie in einer Darstellung, die Vergleich-
barkeit mit ihren Antworten zu den Kleinen Anfragen Drucksache 17/4448, 
Drucksache 16/9971 und zum Antrag Drucksache 17/194 ermöglicht)?

Zu 3.:

Die Maßnahme liegt nach wie vor innerhalb des Kostenrahmens von 280 Millio-
nen Euro Gesamtbaukosten und der getroffenen Risikovorsorge von 97 Millionen 
Euro. Auf die Drucksache 17/10081 wird verwiesen. Insofern hat sich gegenüber 
dem in Drucksache 17/4448 erläuterten und hergeleiteten Kostenstand keine Än-
derung ergeben. Eine gesonderte Ausweisung von Kosten für die Erfüllung des 
KlimaG BW erfolgt nicht und wäre auch nicht zielführend.

4.	�Worin besteht eine von der Sprecherin des Finanzministeriums gegenüber der 
Presse (siehe Berichterstattung des SchwaBo vom 14. Januar 2026) als Ver-
zögerungsgrund geltend gemachte, möglicherweise neu eingetretene und mög-
licherweise zusätzliche Komplexität des JVA-Bauvorhabens gegenüber dem 
Sachstand vom April 2023 (Zitat SchwaBo: „Nach aktueller Einschätzung müs-
se [...] „von einer Verzögerung von rund 18 Monaten ausgegangen werden“, so 
eine Sprecherin des Finanzministeriums [...] der Terminplan [sei] „sehr kom-
plex, mit vielen terminlichen Abhängigkeiten der unterschiedlichen Gewerke 
und Einzelgebäude untereinander […].“), welche in ihrer Antwort auf Kleine 
Anfrage Drucksache 17/4448 noch keine Erwähnung fand?

 
5.	�Welche konkreten Tatbestände/Versäumnisse/Mängel begründeten die „Unzu-

friedenheit“ des Finanzministeriums respektive des Landesbetriebes Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg mit den Leistungen des beauftragten Architek-
turbüros, die zur Kündigung des Vertrages Mitte 2024 führte und damit (Zitat 
SchwaBo) den „zweite(n) Architekten-Rauswurf“ begründeten?

Zu 4. und 5.:

Beim Neubau der JVA Rottweil werden 18 Einzelgebäude mit zahlreichen unter-
schiedlichen Gewerken, zwischen denen zeitliche, technische und logistische Ab-
hängigkeiten bestehen, errichtet. Diese Komplexität bringt eine derartige Maßnah-
me in dieser Größenordnung naturgemäß mit sich und bestand insofern bereits im 
April 2023. Neu hinzugekommen sind die nicht ausreichend erbrachte Planungs-
bearbeitung und Vorbereitung des Bauablaufs sowie nicht ausreichend erbrachte 
Bauleitung des beauftragten und in der Folge gekündigten Architekturbüros. Die 
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Defizite werden nach wie vor aufgearbeitet. Solange die Aufarbeitung der Defizite 
weiter andauert, ist eine belastbare Neuaufstellung des Terminplans schwieriger 
als bei Maßnahmen, die ohne derartige Störungen verlaufen. Auf die Drucksache 
17/10081 wird verwiesen.

6.	�Aus welchen Gründen (möglicherweise bau- oder umweltrechtliche Auflagen, 
möglicherweise Änderungen der Ausstattung) sowie mit welchen möglicherweise 
daraus folgenden möglichen finanziellen Auswirkungen wird die im Januar  
2026 vorgesehene Bauausführung der neuen JVA Rottweil gegenüber der bis 
Mitte 2024 (Zeitpunkt des, Zitat SchwaBo „zweite(n) Architekten-Rauswurfs“) 
gültigen Planung Veränderungen erfahren?

Zu 6.:

Die Anforderungen an die Planung und Bauausführung haben sich seit der Etatisie-
rung der Maßnahme im Staatshaushaltsplan 2023/2024 nicht geändert.

7.	�Sind (vergleiche ihre Antwort 6 auf Kleine Anfrage Drucksache 17/4448) 
Rechtsstreitigkeiten von Landesstellen mit den 2021 respektive 2024 jeweils ge-
kündigten Architekturbüros anhängig oder wurden bereits abgeschlossen (be-
jahendenfalls: mit welchem Streitwert respektive welchen „im Raum stehenden 
oder eingetretenen“ finanziellen Folgen für Landesstellen)?

Zu 7.:

In beiden Fällen sind Rechtsstreitigkeiten anhängig; die etwaigen finanziellen Fol-
gen stehen noch nicht fest.

8.	�Aus welchen Gründen haben nicht, zumal es sich um eine landeeigene Anlage 
handeln wird, Landesstellen selbst den Bau der JVA mit eigenen Kräften geplant 
respektive beaufsichtigt?

Zu 8.:

Der Bau wird von Landesstellen beaufsichtigt. Der Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg übernimmt Planung, Koordinierung, Kontrolle der be-
auftragten Büros und Sicherstellung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Umset-
zung. Auf die Drucksachen 17/4448 und 17/10081 wird verwiesen. Aufgrund der 
Größe und Komplexität solcher Großprojekte erfolgt die Umsetzung regelmäßig 
durch beauftragte, freiberufliche Architektur- und Ingenieurbüros, die unter fachli-
cher Aufsicht des Landes tätig sind.

Dr. Splett
Staatssekretärin


